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Lösungsskizze Besprechungsfall 7 C

Anspruch des X gegen Z auf Tortenlieferung?

I. Anwendung des Kaufrechts, §§ 651 S. 1, 433 I S. 1 BGB: 

Vertrag über die Herstellung und Lieferung der Torte gegen Geldzahlung

II. Anspruchsuntergang

1. Erfüllung gemäß § 362 I, II BGB (-) da Leistung nicht an den Gläubiger erbracht und die Nachbarin nicht zur Annahme der Torte ermächtigt war. Auch liegt keine spätere Genehmigung vor.

2. Erlöschen gemäß § 275 I BGB:

Problem: Unmöglichkeit bei Gattungsschuld setzt Konkretisierung gem. § 243 II BGB voraus.

Hier liegt nach Auslegung Bringschuld vor

Nötig ist also tatsächliches Angebot in annahmeverzugsbegründender Weise

a. Angebot an L möglich?

(+) da beim VzD eine Empfangszuständigkeit des Dritten besteht

Problem: Lieferung der Torte wurde nicht vorher angekündigt. 

Daher: vorübergehende Verhinderung führt gem. § 299 nicht zum Annahmeverzug.

III. Ergebnis: Anspruch aus § 651 S. 1 iVm § 433 I S. 1 besteht noch.

Abwandlung:

Anspruch X gegen Z aus § 433 I auf Tortenlieferung:

Vertrag ist zustande gekommen, s.o.

Problem: Untergang nach § 275 I?

Hier (+), da wegen Terminabsprache ein annahmeverzugsbegründendes Angebot vorlag, vgl. § 299, 2. Hs. BGB und damit die Konkretisierung erfolgt ist.

Ergebnis: Anspruch aus § 433 I S. 1 BGB (-)

